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Besondere Bedingungen für den Tarif
Pedigree® Züchter Plus

Stand: 01.04.2010

BB Pedigree® zu
AVB-TKHK 2010

1. Vertragsgrundlagen

Es gelten die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die
Tierkrankenversicherung für Hunde und Katzen (AVB-TKHK
2010), soweit sich aus den folgenden Bestimmungen nicht
etwas anderes ergibt.

2. Tarif Pedigree® Züchter Plus

2.1. Registrierter Züchter
Eine Aufnahme des Tieres in den Tarif Pedigree® Züchter
Plus ist nur für registrierte Pedigree® Züchter und Kunden
der Pedigree® Züchterberatung möglich.

2.2. Mitversicherung von zuchtrelevanten Erkrankungen
Zusätzlich zu den Kosten für ambulante und stationäre Heil-
behandlung einschließlich Operationen (Ziffer 4.1 der AVB-
TKHK) sind auch Kosten für zuchtrelevante Erkrankungen bis

zum Ende der Zuchttätigkeit, längstens bis zur Vollendung
des 8. Lebensjahres (bei weiblichen Tieren auch während
der Trächtigkeit) insgesamt bis zur vereinbarten Jahres-
höchstleistung mitversichert.
Zusätzlich übernehmen wir die Kosten für zuchttechnische
Leistungen gemäß Leistungsübersicht.

2.3. Welpenschutz
Mitversichert sind die Kosten für die tierärztliche Behandlung
bei Erkrankung von Welpen bis zum Ende der 8. Lebenswo-
che (Welpenschutz). Hierzu zählen nicht die Leistungen
gemäß Ziffer 4.2 der AVB-TKHK (Vorsorge).

2.4. Vorsorge
Vorsorgeleistungen gemäß Ziffer 4.2 der AVB-TKHK sind
mitversichert.

Leistungsübersicht zum Tarif Pedigree® Züchter Plus

Der Tarif Pedigree® Züchter Plus beinhaltet - soweit nicht im Versicherungsvertrag anders geregelt - die nachstehend aufgeführten
Deckungsinhalte. Diese sind summarisch bis zum angegebenen Höchstbetrag, je Versicherungsjahr mitversichert.

Ambulante und stationäre Behandlungen einschließlich der Operationskosten - auch für zuchtrelevante
Erkrankungen – (siehe Besondere Bedingungen Ziffer 2)



Jahreshöchstleistung
für ambulante und stationäre Heilbehandlung, Operationskosten, Welpenschutz

3.000 €

Zuchttechnische Leistungen:
- Bluttest einmal pro Jahr
- Progestrontest, Tupferproben, Abstriche usw. zweimal pro Jahr
- Ultraschall/Röntgen
- Künstliche Besamung einmal pro Jahr
Spermagewinnung/Untersuchung (Rüden) einmal pro Jahr

bis je 50 € bzw.
max. 300 € Jahr

freie Wahl des Tierarztes oder der Tierklinik 

Ersatz nach der aktuellen Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) bis zum
- in besonderen Fällen bzw. bei Notdiensten bis zum

2,0 fachen
3,0 Satz

Auslandsschutz bis 4 Monate 

Reiseservice (Informationen über Einreise-, Quarantäne- und Impfbestimmungen im Ausland) 

Gesundheitsvorsorgepauschale (Impfungen, Wurmkuren, Floh- und Zeckenmittel, Zahnprophylaxe, Ge-
sundheitscheck) – nicht für Welpen

50 €

Selbstbeteiligung je gemeldetem Leistungsfall 20%

 = versichert


